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Zweite Durchführungsbestimmung1 
zur Verordnung über die Sozialversicherung 

bei der Staatlichen Versicherung 
der Deutschen Demokratischen.Republik 

vom 29. Dezember 1976
Auf Grund des § 85 der Verordnung vom 16. Januar 1975 

über die Sozialversicherung bei der Staatlichen Versicherung 
der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I Nr. 8 S. 141) 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Staatsorgane folgendes bestimmt:

Zu § 9 der Verordnung:
§ 1

Grundlage für die Berechnung des Jahresbeitrages ln den 
FPG sind folgende Einkünfte der Mitglieder:

a) Arbeitsvergütungen und der Geldwert der Produkte 
(Eigenverbrauch),

b) jährlich einmalige Bezüge aus dem Nettogewinn der 
FPG.

Zn den §§ 19 und 20 der Verordnung:
§ 2

(1) Erzielen Handwerker, die nach den Direktiven des Mini
sters der Finanzen eine pauschal festgesetzte Handwerksteuer 
zahlen, höhere Gewinne als sie der Pauschalbesteuerung zu
grunde gelegt wurden, können sie nach diesen höheren Ge
winnen ihren Jahresbeitrag berechnen.

(2) Handwerker, die ihren Jahresbeitrag gemäß Abs. 1 be
rechnen, haben das dem zuständigen Rat des Kreises, Abtei
lung Finanzen, schriftlich mdtzuteilen. Diese Beitragsberech

nung ist so lange beizubehalten, wie die Handwerksteuer 
pauschal festgesetzt ist.

Zu § 21 Buchst, b der Verordnung:

§3
Als Handwerker, die keine Werktätigen beschäftigen, gelten

a) Handwerker, die nach den Direktiven des Ministers der 
Finanzen eine pauschal festgesetzte Handwerksteuer 
zahlen,

b) Handwerker, die keine pauschal festgesetzte Handwerk
steuer zahlen, wenn von den im Handwerksbetrieb be
schäftigten Werktätigen insgesamt nicht mehr als 
720 Arbeitsstunden im Kalenderjahr geleistet werden. 
Liegt Versicherungspflicht des Handwerkers nur für 
einen Teil eines Kalenderjahres vor, sind die 720 Ar
beitsstunden anteilig anzusetzen. Die Arbeitszeit des im 
Handwerksbetrieb mitarbeitenden Ehegatten und von 
Lehrlingen bleibt in jedem Fall unberücksichtigt.

Zu § 26 Buchst, b der Verordnung:

§4
Als selbständig Tätige, die keine Werktätigen beschäftigen, 

gelten
a) Kleingewerbetreibende, die auf Grund von Festsetzun

gen durch den zuständigen Rat des Kreises, Abteilung 
Finanzen, ihre Einkommensteuer und andere Steuern 
in einem pauschalen Betrag zahlen,

b) Kleingewerbetreibende, die ihre Einkommensteuer und 
andere Steuern nicht in einem pauschalen Betrag zahlen, 
sowie andere selbständig Tätige, wenn von den. im Be
trieb beschäftigten Werktätigen insgesamt nicht mehr 
als 720 Arbeitsstunden im Kalenderjahr geleistet werden.1 1. DB vom 16. Januar 1975 (GBl. I Nr. 8 S. 154).


